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A. Einleitung 

Erachtet das Revisionsgericht eine Revision als begrUndet, so hat es das an-
gefochtene tatrichterliche Urteil gemäß §§ 353, 354 Abs.2, 3' grundsätzlich 
einschließlich der diesem zugrunde liegenden Feststellungen aufzuheben und 
die Sache im Umfang der Aufhebung zu erneuter Verhandlung und Entschei-
dung an das zuständige Tatgericht zurückzuverweisen. Anders als das Beru-
fungsgericht hat der Gesetzgeber das Revisionsgericht nur dann zu einer eigenen 
Sachentscheidung ermächtigt, wenn es auf der Tatsachengrundlage des ange-
fochtenen Urteils ohne weitere tatsächliche Erörterungen zur Freisprechung, 
Einstellung, Festsetzung einer absolut bestimmten Strafe oder auf Antrag der 
StA zur Verhängung der gesetzlichen Mindeststrafe bzw. zum Absehen von 
Strafe gelangt (§ 354 Abs. 1). Die Rechtsprechung der Obergerichte sah sich je-
doch schon bald nach Inkrafttreten der StPO nicht mehr an den Wortlaut dieser 
Vorschrift gebunden, sondern baute insbesondere hinsichtlich der in Betracht 
kommenden Entscheidungsinhalte ihren Einzugsbereich sowohl im Schuld-
spruchbereich, als auch auf dem Sektor der Rechtsfolgen Stück fiir Stück weiter 
aus. Sowohl die Voraussetzungen, als auch die möglichen Entscheidungsinhal-
te können jedem Standardkommentar entnommen werden2 : Was den Bereich 
des Schuldspruchs angeht, so nehmen die Revisionsgerichte in großem Umfang 
Subsumtionsänderungen bis hin zu einer Verurteilung des in der oder den Tat-
sacheninstanz(en) freigesprochenen Angeklagten vor. Auch im Bereich des 
Rechtsfolgenausspruchs entscheiden die Obergerichte in einer Vielzahl von 
Fallgruppen selbst abschließend: Z. T. schließen sie insoweit den Einfluß der 
zuvor vorgenommenen Schuldspruchänderung auf den Straf ausspruch aus, z. T. 
setzen sie unabhängig davon eine andere Rechtsfolge fest. Dies alles entspricht 
seit langem gefestigter Rechtsprechung. Wofilr also eine neue und noch dazu 
derart umfangreiche Untersuchung? Die Rechtswissenschaft bemüht sich seit 
langer Zeit nicht mehr um ein auch dogmatisch tragbares Konzept fiir oberge-
richtliche Sachentscheidungen. Im Vordergrund steht vielmehr die fast durchge-
hend zustimmende Rezipierung der Ergebnisse der Praxis und ihres oftmals 

, §§ ohne Gesetzesangabe sind solche der StPO. 
2 Genauso präzise wie knappe Ausführungen finden sich insoweit bei Kl. / M.-G., 

StPO, § 354, Rn. I - 32. 
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spärlichen dogmatischen Ertrags. Gelegentliche Korrekturversuche seitens der 
Wissenschaft beschränken sich auf Randfragen, zumal man gerade Subsumti-
onsänderungen im Schuldspruchbereich als besonders unproblematische und 
originär revisionsgerichtliche Tätigkeit ansehen mag. Alles in allem erscheint 
die Thematik als ein von der obergerichtlichen Praxis vollständig dominiertes, 
aus wissenschaftlicher Sicht äußerst karges Feld, daß es nicht lohnt, es erneut 
von Grund auf neu zu beackern. Auch der Titel der Arbeit wird beim fachkun-
digen Leser einen gewissen deja-vu-Effekt hervorrufen, war die Problematik 
doch bereits in den Jahren 1958, 1970 und 1993 Gegenstand monographischer 
Aufbereitung: In der ersten Arbeit, einer Kölner Dissertation, beschäftigte sich 
Bode) zum ersten Mal systematisch mit Voraussetzungen, Umfang und Grenzen 
eigener Sachentscheidungen des Revisionsgerichts. Hinsichtlich des Schuld-
spruchbereichs stimmte er methodisch mit den Obergerichten darin überein, daß 
§ 354 Abs. 1 aus Gründen der Verfahrenswirtschaftlichkeit einer ausdehnenden 
Handhabung bedürfe. Von kleineren Kritikpunkten abgesehen sah er die Oberge-
richte in weitem Umfang zu allen Arten von Schuldspruchänderungen mit Aus-
nahme einer eigenen Verurteilung nach Freisprechung in der Tatsacheninstanz 
berechtigt an. Im Rechtsfolgenbereich habe demgegenüber die Prozeßökonomie 
fUr den Regelfall hinter dem Grundsatz zurückzustehen, daß die Strafzumessung 
grundsätzlich Aufgabe des Tatrichters sei. Nur in Ausnahmeflillen dürfe das Re-
visionsgericht nach erfolgter Schuldspruchänderung das tatrichterliche Urteil im 
Straf ausspruch bestätigen. Die eigene Festsetzung von Rechtsfolgen schließlich 
komme nur dann in Betracht, wenn es insoweit einer revisionsgerichtlichen 
Ermessensausübung nicht mehr bedürfe. Zu im Schuldspruchbereich überwie-
gend gleichen Ergebnissen kam 13 Jahre später Batereau' in seiner wesentlich 
umfangreicheren Göttinger Dissertation, die in größerem Maße, als dies Bode 
möglich war, auch die Rechtsprechung des BGH miteinbezog. Weit über die 
heutige Praxis hinausgehend wollte Batereau Sachentscheide im Rechtsfolgen-
bereich inhaltlich unbegrenzt immer dann zulassen, wenn dem Revisionsgericht 
im tatrichterlichen Urteil ein vollständig ausermittelter Strafzumesungssachver-
halt zur Verftlgung stehe, ohne daß es insoweit einer Rechtsänderung bedürfe. 
Ganze 23 Jahre später lieferte sodann Walbaum l , eine Göttinger Doktorandin, 
erneut eine Monographie zum vorliegenden Themenkreis ab. Walbaum widmet 

) Die Entscheidung des Revisionsgerichts in der Sache selbst, Berlin 1958; sie-
he insbesondere aaO., 61 f. 

• Die Schuldspruchberichtigung, Göttingen 1971; siehe insbesondere aaO., 127. 
l Schuldspruch in der Revisionsinstanz nach freisprechendem Urteil des Tatge-

richts, Frankfurt a. M. 1996; siehe insbesondere aaO., 137 ff., 141 f. 
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sich in erschöpfenden Ausfiihrungen allen erdenklichen Kritikpunkten, die bis-
lang gegen die Praxis der Obergerichte, entgegen freisprechenden Urteilen der 
Tatgerichte in der Revisionsinstanz zu verurteilen, vorgebracht wurden6 , nach-
dem sie sich zuvor ausfilhrlich auch mit den in der von ihr untersuchten Kon-
stellation relevant werdenden Voraussetzungen einer eigenen Sachentscheidung 
des Revisionsgerichts beschäftigt hat, ohne insoweit wesentliche neue Erkennt-
nisse zu gewinnen. Sie selbst hält die geäußerten Bedenken filr durchgreifend, 
als geltend gemacht wird, freisprechende Urteile enthielten keine ausreichende 
Tatsachenbasis filr eine Verurteilung, und der Angeklagte habe mangels Be-
schwer keine Möglichkeit der Urteilsanfechtung. Existierte nur die letztgenannte 
Arbeit, so wäre angesichts ihres beschränkten Untersuchungsziels die Legitima-
tion einer erneuten Auseinandersetzung mit den revisionsgerichtlichen Sachent-
scheidungskompetenzen schnell begründet, müßte eine solche Monographie 
doch zwar auch auf den von Walbaum umfassend aufbereiteten Themenkreis 
eingehen, könnte aber zunächst schon dort zu anderen Ergebnissen kommen 
und sich im übrigen auf die von Walbaum nicht erörterten oder nur gestreiften 
Problematiken konzentrieren. Bleiben immer noch die Dissertationen von Bode 
und Batereau. Aber auch sie fordern eine neue Ausarbeitung heraus: Soweit sie 
im Bereich der Voraussetzungen eigener Sachentscheidungen zu von der Recht-
sprechung abweichenden Ansätzen gekommen sind, harren diese einer kriti-
schen Auseinandersetzung. Nun wird man einwenden können, daß jedenfalls die 
Rechtsprechung einer solchen "argumentativen Schützenhilfe" nicht bedarf, ist 
sie doch auch so ohne sichtbare Notiz an den Arbeiten von Bode und Batereau 
vorbeigegangen. Selbst wenn die Kritik an der herrschenden Meinung nicht 
überzeugt, sieht der Verfasser eine wesentliche Aufgabe dieser Abhandlung je-
doch darin, insoweit auch Begründungen zu geben, was bislang im Hinblick 
auf die Bequemlichkeit der schlichten Berufung auf die überwiegende Autms-
sung zu oft unterblieb. Dies bedingt eine erneute Aufarbeitung zumindest auch 
der wesentlichen Voraussetzungen revisionsgerichtlicher Sachentscheidungs-
kompetenzen. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Untersuchung liegt in einer 
möglichst umfassenden Bestandsaufnahme der revisionsgerichtlichen Praxis, 
denn jede Kritik und jeder Versuch einer Dogmatisierung bedingen, daß man 
sich zuvor Klarheit über das einzuordnende Entscheidungsmaterial verschafft. 
Insbesondere im Bereich der Sachentscheidungen im Rechtsfolgenbereich lassen 
die Untersuchungen von Bode und Batereau insoweit noch viele Wünsche of-
fen. Die reine Ordnung des Stoffs jedoch kann andererseits den Ansprüchen 

6 Siehe zu dieser Konstellation und den damit verbundenen Fragestellungen 
ausfllhrlich unten E. I. 4. 


